
VEREINSSATZUNG 

 
 

§ 1 

Name und Sitz 

1. Der am 15.08.2019 gegründete Verein führt folgenden Namen: Landeplatz e.V. 

2. Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Ab dem Zeitpunkt der 
Eintragung führt der Verein den Zusatz "e. V." 

3. Der Verein hat seinen Sitz in Konstanz. 
 
4. Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 
§ 2 

Zweck des Vereins 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (AO). 

2. Zweck des Vereins ist die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspfle-
ge im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und der Naturschutzgesetze der Länder, 
des Umweltschutzes, des Küstenschutzes und des Hochwasserschutzes im Sinne des 
§ 52 Absatz 2 Nr. 8 AO. 

3. Der Satzungszweck wird insbesondere durch folgende Tätigkeiten verwirklicht: 

Unser Verein vertritt die Interessengemeinschaft Byk- Gulden- Str. sowie Unter-
nehmer bevorzugt aus Konstanz welche sich erweitern, vergrößern oder auch grün-
den wollen.  
Wir setzen uns für die Randbebauung des Verkehrslandeplatz im Süden ein sowie 
für 3 Geschosse in der Byk- Gulden- Str. 
 
Für den Konstanzer Bürger würden wir dort gerne eine vorzeigbare Infrastruktur 
mit z.B.  
Gastronomie, Kinderindoorspielplatz etc. sehen.  
 
Für Konstanzer Vereine isolierte, mit Toiletten ausgestattete Multifunktionale Hal-
len, welche kostengünstig genutzt werden können. 
 
Gäste sollen, wenn sie mit dem Flugzeug anreisen, eine gute Infrastruktur mit ei-
nem Kaffee vorfinden.  
 
Einsatzkräfte der Bundespolizei, SEK, REGA, DRF u.v.m wünschen wir einen Aufent-
haltsbereich mit Getränken.  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Die Natur 20.000 qm, in dreißig Jahren gewachsen, bieten wir Schutz und einen Zu-
gang für die Bevölkerung. 
 
Sportler sollten sich um den eigentlichen Flugplatz, sowie Landeplatz in einer 
„Rundbahn“ auf halten können.  
 
Ökologie, die Rundbahn, durch ein Bürgerbeteiligungsmodell finanziert, liefert zu-
sammen mit PV Sicherheitsglaswänden und PV Solardächer, an die 10 % des von der 
Stadt benötigten Stroms. 
 
Realisieren von Veranstaltungen, von der „chill out Party, bis zum Rock Konzert, 
vom Drachenfestival bis zum Ballon glühen - Vieles ist auf dem Landeplatz denkbar. 
 
Verkehrsanbindung, der Verein kann sich eine regelmäßige Luftbrücke mit ver-
schieden Städten (Friedrichshafen) und Luftfahrtzeugen, Zeppelin, Bimp, Drohne 
entwickeln. 
 
Innovativ, Entwicklungen, Forschung 
wir unterstützen Gründer im Norden der Firma, ehemaliges Asylanten Wohnheim, 
für Forschungszentren im Bereich der Luftfahrt, z.B. bemannte E- Drohnen, 
Im Süden kann geforscht werden und z.B. Wasserstoff produziert werden. 

4. Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftli-
che Zwecke. 

5. Mittel des Vereins dürfen ausschließlich für satzungsmäßige Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keinerlei Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
 
6. Weiterhin darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
§ 3 

Selbstlose Tätigkeit 

Der Verein verfolgt keinerlei eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 
§ 4 

Mittelverwendung 

Sämtliche Mittel des Vereins dürfen nur für den in dieser Satzung bestimmten 
Zweck verwendet werden. Zuwendungen oder Gewinnanteile des Vereins an Mit-
glieder des Vereins sind ausgeschlossen. 

 
§ 5 

Verbot und Begünstigungen 
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Begünstigungen an Personen in Form von Ausgaben oder unverhältnismäßig hoher 
Vergütungen, die dem Zweck des Vereins fremd sind, sind ausgeschlossen. 

 
§ 6 

Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Folgende Personengruppen können Vereinsmitglieder werden: 

• natürliche Personen 

  
• juristische Personen 

  

2. Die Mitgliedschaft muss schriftlich beantragt werden. Über deren Aufnahme ent-
scheidet der Vorstand. Bei Minderjährigen haben die gesetzlichen Vertreter den 
Aufnahmeantrag zu stellen. 

3. Der Austritt aus dem Verein ist für Mitglieder unter Einhaltung einer Frist zuläs-
sig. Die Frist beträgt: zum 01. Dezember des Kalenderjahres 

4. Mitglieder deren Verhalten in grober Weise gegen die Interessen des Vereins ver-
stoßen, können vom Verein ausgeschlossen werden. Über den Ausschluss der betrof-
fenen Mitglieder entscheidet die Mitgliederversammlung. 

5. Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds oder mit dem Erlöschen der 
Mitgliedschaft. 

6. Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinen Anspruch gegenüber 
dem Vereinsvermögen. 

 
§ 7 

Beiträge 

Vereinsmitglieder sind dazu verpflichtet, für ihre Mitgliedschaft Beiträge zu ent-
richten. Höhe und Fälligkeit der Vereinsbeiträge werden von der Mitgliederver-
sammlung bestimmt. 

 
§ 8 

Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins sind: 

a) die Mitgliederversammlung 
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b) der Vorstand 

c) die Ausschüsse 

 
§ 9 

Mitgliederversammlung 

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Des Weite-
ren muss eine Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse des 
Vereins es erfordert oder wenn mindestens 1/10 der Mitglieder die Einberufung 
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt. 

2. Mitgliedsversammlungen werden vom Vorstand schriftlich oder in Textform per E-
Mail unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Einladungsfrist zu jeder Mit-
gliederversammlung beträgt: sechs Wochen. 

3. Versammlungsleiter ist der erste Vorsitzende. Falls der erste Vorsitzende verhin-
dert sein sollte, ist der zweite Vorsitzende Versammlungsleiter. Sollten weder der 
erste Vorsitzende, noch der zweite Vorsitzende anwesend sein, wird ein Versamm-
lungsleiter von der Mitgliederversammlung gewählt. 

4. Sollte der Schriftführer abwesend sein, wird dieser von der Mitgliederversamm-
lung gewählt. 

5. Jede Mitgliederversammlung, die ordentlich einberufen wurde, ist ohne Rück-
sicht auf die Anzahl der tatsächlich erschienen Mitglieder beschlussfähig. 

6. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Jede Änderung der Satzung oder des Ver-
einszwecks benötigt eine Mehrheit von 1/4 der abgegeben gültigen Stimmen. 

7. Weiterhin ist über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ein Protokoll auf-
zunehmen. Das Protokoll ist vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu un-
terschreiben. 
 
8. Anträge können gestellt werden von: 

a) jedem erwachsenen Mitglied 

b) vom Vorstand 

9. Anträge müssen sechs Wochen vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand des 
Vereins eingehen. Wenn der Antrag später eingeht, darf dieser nur berücksichtigt 
werden, wenn die Dringlichkeit mit einer 2/3 bejaht wird. Das Gleiche gilt auch für 
Satzungsänderungen. 

 
§ 10 

Stimmrecht und Wählbarkeit 
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1. Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, besitzen Stimm- und Wahl-
recht 

2. Die gesetzlichen Vertreter der jugendlichen Mitglieder besitzen bis zur Voll-
endung des 18. Lebensjahres des Minderjährigen ein Stimmrecht. 

 
§ 11 

Vorstand 

1. Der Vorstand besteht aus: 

- dem Vorsitzenden 

- dem stellvertretenden Vorsitzenden 

- dem Kassenwart/Schatzmeister 

Pressereferent 
Veranstaltungreferent 

2. Der Vorstand führt die Geschäfte im Sinne der Satzung und der Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden bzw. bei dessen Abwe-
senheit seines Stellvertreters. Der Vorstand ordnet und überwacht die Angelegen-
heiten des Vereins, der Tätigkeit der Abteilungen und berichtet der Mitgliederver-
sammlung über seine Tätigkeit. Der Vorstand ist berechtigt, für bestimmte Zwecke 
Ausschüsse einzusetzen. Der Vorstand kann verbindliche Ordnungen erlassen. 
 
3. Gerichtlich und außergerichtlich wird der Verein durch je drei der vorstehend 
genannten Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. 
 
4. Die Mitglieder des Vorstandes werden für jeweils zwei Jahre gewählt. Sie bleiben 
im Amt bis ein neuer Vorstand gewählt ist. 

 
§ 12 

Ehrenmitglieder 

Durch die Mitgliederversammlung können Personen, die sich um den Verein beson-
ders verdient gemacht haben, mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Stimmbe-
rechtigten zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Ehrenmitglieder werden bis zum 
Widerruf durch die Mitgliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit ernannt. Sie 
besitzen ein Stimmrecht und sind von der Entrichtung von Beiträgen befreit. 

 
§ 13 

Kassenprüfer 
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1. Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren zwei Kassenprü-
fer, die nicht dem Vorstand oder einem Ausschuss angehören dürfen. 

2. Die Kassenprüfer haben die Kasse bzw. Konten des Vereins einschließlich der Bü-
cher und Belege mindestens einmal im Geschäftsjahr sachlich und rechnerisch zu 
prüfen und dem Vorstand jeweils schriftlich Bericht zu erstatten. 

3. Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfbericht und be-
antragen bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des 
Vorstandes. 

 
§ 14 

Auflösung, Anfall des Vereinsvermögens 

1. Der Verein kann mit einer 4/5 Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen auf-
gelöst werden.  
 
2. Liquidatoren sind der erste Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende 
(oder Schatzmeister). Die Mitgliederversammlung ist berechtigt, zwei andere Ver-
einsmitglieder als Liquidatoren zu benennen. 

3. Sollte der Verein aufgelöst werden oder sollten steuerbegünstigte Zwecke weg-
fallen, fällt das Vermögen des Vereins, soweit es bestehende Verbindlichkeiten 
übersteigt, an die im Folgenden bezeichnete juristische Person: 

• Stadt Konstanz 

  

Diese juristische Person hat das Vermögen unmittelbar und ausschließlich für ge-
meinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden. 

 
§ 15 

Inkrafttreten 

Die Satzung ist in der vorliegenden Form am 15.08.2019 von der Mitgliederver-
sammlung des Vereins Landeplatz e.V. beschlossen worden und tritt nach Eintra-
gung in das Vereinsregister in Kraft. 

 
 

Konstanz, den 15.09.2019 
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.......................................................................................... 
(Namen und Unterschriften aller Gründungsmitglieder)

 7


